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Antrag 

der Abgeordneten Horst Arnold, Annette Karl, Diana Stachowitz, Ruth Müller, Volk-
mar Halbleib, Natascha Kohnen, Markus Rinderspacher, Dr. Simone Strohmayr, 
Margit Wild, Doris Rauscher SPD 

„Crowdworker“ in Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag über die aktuelle Situation der so-
genannten Crowdworker in Bayern zu berichten: 

1. Hat die Staatsregierung Kenntnis davon, wie viele Crowdworker, also Menschen, 
die Aufgaben und Projekte von Firmen übernehmen, ohne fest bei ihnen angestellt 
zu sein, es in Bayern gibt? 

2. Hat die Staatsregierung Kenntnis davon, auf welche Branchen sich die Crowdwor-
ker verteilen? 

a) Wie viele Plattformen, die Crowdwork anbieten, gibt es in Bayern? 

b) Wie viele Crowdworker arbeiten im Schnitt für diese Plattformen? 

3. Hat die Staatsregierung Kenntnis darüber, welche Möglichkeiten der Teilhabe und 
Transparenz die Crowdworker gegenüber den Plattformen, für die sie arbeiten, ha-
ben? Bei welchen Plattformen ist beispielsweis eine Bewertung der Arbeitgeber 
durch die Crowdworker möglich oder inwieweit besteht für den Crowdworker Trans-
parenz was den Verdienst betrifft? 

4. Sind der Staatsregierung, neben der von der IG-Metall eingerichteten Initiative „Fair 
Crowd Work“ sowie der in Zusammenarbeit zwischen IG-Metall und dem Crowd-
sourcing-Verband eingerichteten Ombudsstelle, welche Streitigkeiten zwischen 
Plattformen, Auftraggebern und Crowdworkern außergerichtlich schlichten soll, 
noch weitere Stellen in Bayern bekannt, an die sich Crowdworker wenden können? 

5. Ist der Staatsregierung bekannt, in wie vielen Fällen es sich bei Crowdworkern um 
sogenannte Scheinselbstständige gehandelt hat? 

 

 

Begründung: 

Crowdworking – früher eine Randerscheinung – ist im Digitalen Zeitalter immer mehr 
zu einer gängigen Arbeitsform geworden, die von überall auf der Welt ausgeführt wer-
den kann. Daher ist es Aufgabe der Politik, trotz aller Flexibilität, welche die Digitalisie-
rung uns abverlangt, die Menschen, die in solch einer Form arbeiten nicht der digitalen 
Tagelöhnerschaft preiszugeben, sondern rechtliche Leitplanken zu formen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und 
Digitalisierung 

Antrag der Abgeordneten Horst Arnold, Annette Karl, Diana Stachowitz u.a. SPD 
Drs. 18/445 

"Crowdworker" in Bayern 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Annette Karl 
Mitberichterstatter: Manfred Eibl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, 
Medien und Digitalisierung federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse ha-
ben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 6. Sitzung am 14. März 
2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Sandro Kirchner 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Horst Arnold, Annette Karl, Diana Stachowitz, Ruth Mül-
ler, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Markus Rinderspacher, Dr. Simone 
Strohmayr, Margit Wild, Doris Rauscher SPD 

Drs. 18/445, 18/1490 

„Crowdworker“ in Bayern 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag über die aktuelle Situation der so-
genannten Crowdworker in Bayern zu berichten: 

1. Hat die Staatsregierung Kenntnis davon, wie viele Crowdworker, also Menschen, 
die Aufgaben und Projekte von Firmen übernehmen, ohne fest bei ihnen angestellt 
zu sein, es in Bayern gibt? 

2. Hat die Staatsregierung Kenntnis davon, auf welche Branchen sich die Crowdwor-
ker verteilen? 

a) Wie viele Plattformen, die Crowdwork anbieten, gibt es in Bayern? 

b) Wie viele Crowdworker arbeiten im Schnitt für diese Plattformen? 

3. Hat die Staatsregierung Kenntnis darüber, welche Möglichkeiten der Teilhabe und 
Transparenz die Crowdworker gegenüber den Plattformen, für die sie arbeiten, ha-
ben? Bei welchen Plattformen ist beispielsweis eine Bewertung der Arbeitgeber 
durch die Crowdworker möglich oder inwieweit besteht für den Crowdworker Trans-
parenz, was den Verdienst betrifft? 

4. Sind der Staatsregierung, neben der von der IG-Metall eingerichteten Initiative „Fair 
Crowd Work“ sowie der in Zusammenarbeit zwischen IG-Metall und dem Crowd-
sourcing-Verband eingerichteten Ombudsstelle, welche Streitigkeiten zwischen 
Plattformen, Auftraggebern und Crowdworkern außergerichtlich schlichten soll, 
noch weitere Stellen in Bayern bekannt, an die sich Crowdworker wenden können? 

5. Ist der Staatsregierung bekannt, in wie vielen Fällen es sich bei Crowdworkern um 
sogenannte Scheinselbstständige gehandelt hat? 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 3)

Ich bitte, die Plätze wieder einzunehmen, weil wir eine Abstimmung haben. Wir stim

men über Verfassungsstreitigkeiten und Anträge ab, die gemäß § 59 Absatz 7 der Ge

schäftsordnung nicht einzeln beraten werden. Hinsichtlich der jeweiligen Abstim

mungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen 

vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 3)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die CSU, die GRÜNEN, die FREI

EN WÄHLER, die AfD, die SPD und die FDP. Ich bitte, Gegenstimmen anzuzeigen. – 

Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Nun die Frage an die fraktionslosen Abgeord

neten. – Sie sind nicht im Raum. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Bevor ich die Beratung der Dringlichkeitsanträge aufrufe, gebe ich Ihnen bekannt, 

dass die Fraktionen übereingekommen sind, beim letzten Tagesordnungspunkt – das 

ist der Antrag der Abgeordneten Horst Arnold, Natascha Kohnen, Florian von Brunn 

und anderer (SPD) betreffend "Endlich Rechtssicherheit für Mieterinnen und Mieter – 

Bayerische Mieterschutzverordnung sofort neu erlassen!" auf Drucksache 18/319 – 

auf eine Aussprache zu verzichten. Damit wird der Antrag nach den Dringlichkeitsan

trägen aufgerufen. Es wird ohne Aussprache darüber abgestimmt.
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